
      

Leitfaden zur Entwicklung  
und Organisation kooperativer Studienmodelle 

Kooperatives Modul/Modulöffnung 
Dieser Leitfaden ist im Rahmen eines Verbundvorhabens der Ernst-Abbe-Hochschule Jena und der Friedrich-
Schiller-Universität Jena erarbeitet worden. Das gemeinsame Projekt zielt auf die Flexibilisierung individuel-
ler Studienverläufe und die Etablierung hochschultypübergreifender Lehrkooperationen, es wird innerhalb 
des Qualitätspakt Lehre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert (Förderkennzeichen 
01PL12074A/B).  

Im Verlauf der ersten Förderperiode wurden in vier Teilprojekten kooperative Module eingerichtet bzw. 
hochschultypübergreifend Module geöffnet und im Rahmen von Wahlpflichtangeboten in das Curriculum 
der Heimathochschule integriert. Die Spezialisierungsmöglichkeiten von Studierenden beider Einrichtungen 
sowie der damit einhergehende Wissens- und Kompetenzerwerb kann somit durch praxisorientierte Ange-
bote einer Hochschule für angewandte Wissenschaften oder theoriegestützte Vertiefungen einer Universität 
sinnvoll ergänzt und erweitert werden.  

Übersicht  
Phase Teilschritte 
Erste Schritte Einschätzung des Kooperationspotentials/  

Formulierung des  Mehrwerts für Hochschulen und Studierende 
Beteiligte und Verantwortlichkeiten festlegen 

Konzeptionelle  
Konkretisierung 

Qualifizierungsprofil/-bedarf ermitteln 
Auswahl/Konzeption geeigneter Module 
Einpassung in das Qualifizierungskonzept 
Evaluationskonzept erstellen 
Kommunikation des Konzepts 

Planungsphase Hochschulzugang/Immatrikulationsstatus vereinbaren 
Modul-Zulassungsvoraussetzungen prüfen 
ggf. abweichende Semester- und Vorlesungszeiten auf Studierbarkeit prüfen 
Anmeldemodalitäten für Module klären 
Prüfungs- und Studienverwaltung abstimmen 
Kapazitäten prüfen 
Kooperationsvereinbarung erstellen 

Erprobung/ 
Konzeptumsetzung 

Werbe- und Informationsmaßnahmen durchführen 
Betreuung der Studierenden in der Pilotphase 
Evaluation der Erprobungsphase und Ableitung von Verbesserungen 

 

Die folgenden Ausführungen stellen eine Zusammenfassung der aus den konkreten Projekterfahrungen am 
Hochschulstandort Jena abgeleiteten Schritte zur Einrichtung kooperativer Studienmodelle dar. Während die 
übergeordneten Phasen einem chronologischen Ablauf folgen, sind die Teilschritte den individuellen Pla-
nungsbedingungen anzupassen und ggf. parallel zu bearbeiten.       

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
unter dem Förderkennzeichen 01PL12074A/B gefördert. Die Verantwortung für den  

 Inhalt der Veröffentlichung liegt beim Autor.
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1 Erste Schritte 

Einschätzung des Kooperationspotentials / Formulierung der Kooperationsziele 

Am Beginn einer hochschultypübergreifenden Zusammenarbeit stehen grundlegende Überlegungen zu Po-
tentialen und Zielstellungen der Kooperation, aus der ein klarer Mehrwert für jede der beteiligten Hoch-
schulen erwachsen sollte. In den Sondierungen sollten die (gesamt)strategischen Entwicklungsvorstellungen 
der kooperierenden Hochschulen und Fachbereiche berücksichtigt und die wechselseitigen Erwartungen 
abgeglichen werden. 

Neben den Chancen einer Modulkooperation (→ Erweiterung und Attraktivitätssteigerung des Lehrange-
bots, Erschließung neuer Zielgruppen) sind auch mögliche Risiken und konkurrierende Interessenlagen an-
gemessen zu würdigen (→ Wahrung spezifischer Hochschulprofile, Aufnahmekapazität und verfügbare Lehr-
infrastruktur, personelle Absicherung zusätzlicher Lehrleistungen). 

Als Grundlage für die weiterführende konzeptionelle Arbeit empfiehlt es sich, einen Abgleich der für die Ko-
operation vorgesehenen Studienangebote vorzunehmen. Folgende Leitfragen können hierbei hilfreich sein: 
- Worin liegen die Gemeinsamkeiten/Ähnlichkeiten der kooperierenden Studiengänge?  
- Erwerben die Studierenden ähnliches Grundlagenwissen? 
- Welche Veranstaltungen der jeweils anderen Hochschule könnten einen Studiengang sinnvoll ergänzen?  
- Wo besteht über die Grenzen der teilnehmenden Studiengänge hinaus  

Kooperationspotential? 

Beteiligte und Vorgehen 

Ideen für eine potentielle Kooperation sollten unmittelbar mit dem betroffenen Personenkreis erörtert und 
grob skizziert werden. Schritt für Schritt sollte der betreffende Personenkreis erweitert und die notwendigen 
Planungsschritte und Verantwortlichkeiten verschriftlicht werden. 

Zu den fachlich oder organisatorisch betroffenen Personen gehören: 

1. Studiendekane bzw. Studiengangsleiter 
2. Professoren, die in den vom Austausch betroffenen Wahlpflichtbereichen lehren 
3. Mitarbeiter der Prüfungsämter und Studierendensekretariate 

Frühzeitige Absprachen mit Prüfungsämtern, Studierenden-Servicezentren o.ä. sind wichtig, um zu verhin-
dern, dass das Projekt realitätsfern und unorganisierbar geplant wird. Auch mit den Vorsitzenden der Prü-
fungsausschüsse muss das Konzept abgestimmt werden. 

2 Konzeptionelle Konkretisierung 

Qualifizierungsprofil/-bedarf ermitteln 

Die Ermittlung des Qualifizierungsprofils/-bedarfs kann zunächst durch eine systematische Betrachtung der 
Qualifikationsziele der kooperierenden Angebote mittels eines Modulabgleichs erfolgen. Zusätzlich können 
Studierendenbefragungen dazu dienen, die spezifischen Bedarfe der Studierendenschaft zu erfassen. Beide 
Verfahrensweisen zielen darauf ab, Schnittmengen zwischen den Angeboten zu finden, die das jeweilige 
Angebot der kooperierenden Hochschulen sinnvoll ergänzen können.  

Auswahl/Konzeption geeigneter Module 

Bei der Gestaltung und Auswahl der Module ist auf eine konzeptionelle Passfähigkeit hinsichtlich der Qualifi-
kations- und Lernziele, Lehrmethoden und Anforderungsniveaus zu achten. Die inhaltliche Passung und Stu-
dierbarkeit müssen gewährleistet werden. Auch eine zu große Überschneidung und Konkurrenz zwischen 
regulären Angeboten und Austauschmodulen sollte vermieden werden. 
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Es wird angeraten, die Auswahl der Module auch während der laufenden Kooperation regelmäßig zu über-
prüfen, so dass neue Module aufgenommen und unpassende oder entfallende Module aus dem Angebot 
entfernt werden können. 

Einpassung in das Qualifizierungskonzept  

Nach der Auswahl geeigneter Module zur Ergänzung des Studiums an der Heimathochschule sollte deren 
Einbindung in das eigene Qualifizierungskonzept betrachtet werden. Hierzu sind folgende Fragen dienlich: 

- An welcher Stelle des Studienplans lassen sich die kooperativen Module verorten (Semesterlage, Pflicht-
, Wahlpflichtbereich etc.)? 

- Welche Formalien müssen beachtet werden (Workload, ECTS, Prüfungsleistung etc.)? 
- Welche Vorkenntnisse sind erforderlich? 

Evaluationskonzept 

Um später eine Bewertung des Projekterfolgs vornehmen und kontinuierliche Weiterentwicklungen der Mo-
dulkooperation einleiten zu können, empfiehlt es sich, bereits in der Konzeptionsphase Überlegungen zur 
Evaluation anzustellen. In Zuge dessen sollte geklärt werden,  

- wie die Studierenden Rückmeldungen zur inhaltlichen Ausrichtung und organisatorischen Durchführung 
geben können (fragebogengestützte Erhebungen, Leitfadeninterviews, Diskussionsrunden...), 

- in welchen Gremien dieses Feedback ausgewertet wird und  
- über welchen Beschlussweg Optimierungsmaßnahmen initiiert werden können. 

Beteiligte und Vorgehen 

Sobald das Interesse der Projekt- und Studiengangsverantwortlichen beider Seiten an einer konkreten Ko-
operation gesichert ist, sollte das Projekt in einer Institutsrats- oder einer vergleichbaren Sitzung, bei der alle 
Professoren anwesend sind, vorgestellt werden. 

Dies ist besonders wichtig, 
- damit das Austauschprojekt allgemein bekannt wird, 
- um persönlichen Kontakt zu den Professoren herzustellen und dem Projekt „ein Gesicht“ zu geben, 
- um die Einstellung der Professoren gegenüber dem Projekt einschätzen zu können; nur bei mehrheitli-

cher Offenheit ergibt der Austausch Sinn, 
- um mögliche Vorbehalte rechtzeitig zu erfassen und gegebenenfalls gegenzusteuern  

Die Gremiensitzungen könnten dazu genutzt werden, regelmäßig Updates zum Projektverlauf zu geben.   

Für den Projekterfolg ist es außerdem unabdingbar, dass die Projektidee sowohl durch den Fachbereich/die 
Fakultät (bottom-up) als auch durch die Hochschulleitung (top-down) getragen wird.  

3 Planungsphase 
Nach der Konzeption der Modulkooperation beginnt die Planung der praktischen Umsetzung. Hierbei stehen 
vor allem die organisatorischen Abläufe und Rahmenbedingungen im Mittelpunkt der Betrachtung.   

Hochschulzugang/Immatrikulationsstatus 

Die Belegung von Lehrveranstaltungen und Modulen, das Ablegen von Prüfungsleistungen und die Nutzung 
von Hochschuleinrichtungen ist in der Regel an einen bestimmten Studierendenstatus gebunden, weshalb 
vereinbart werden muss, mit welchem Hörer- bzw. Immatrikulationsstatus und welchen Berechtigungen die 
Studierenden jeweils an den beteiligten Hochschulen registriert werden. Dabei ist u.U. zu prüfen, inwieweit 
für Studierende ohne allgemeine Hochschulreife ggf. besondere Regelungen zu treffen sind.  
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Modul-Zulassungsvoraussetzungen 

Für den Fall, dass  die Zulassung zu einzelnen Modulen  üblicherweise das Bestehen vorgelagerter Module 
voraussetzt,  die Studierende der kooperierenden Hochschule nicht absolvieren, müssen Regelungen gefun-
den werden, wie die Zulassungsvoraussetzungen alternativ nachgewiesen werden können. Dies kann bei-
spielsweise durch die ersatzweise Bestimmung von Modulen der kooperierenden Hochschule erfolgen, die 
ähnliche Vorkenntnisse vermitteln.  

 Semester- und Vorlesungszeiten 

Abweichende Vorlesungszeiträume im Semester und unterschiedliche Taktungen der Veranstaltungszeiten 
können die Stundenplanung und überschneidungsfreie Studierbarkeit einer Modulkooperation erschweren. 
Dafür müssen in Abstimmung vor Ort vertretbare Lösungen entwickelt werden (frühzeitige Anmeldung inte-
ressierter Studierender möglichst im Vorsemester und Veranstaltungskoordination, Blockveranstaltungen, 
reservierte Zeitfenster für Veranstaltungen der Partnerhochschule in Tagesrandzeiten, e-Learning-
Angebote…). 

Anmeldung für Module 

Die Anmeldung zu den kooperativ angebotenen Modulen sollte an das Verfahren der üblichen Anmeldung 
zu Wahlpflichtmodulen gekoppelt werden. Dafür müssen die Studierenden beider Hochschulen rechtzeitig 
über die neuen Wahlmöglichkeiten informiert werden und der geplante Anmeldeprozess mit den zuständi-
gen Stellen abgestimmt sein. Dementsprechend sind je nach Aufgabenzuweisung Prüfungsämter, Modulver-
antwortliche und Lehrende einzubinden. Soll die Anmeldung und Platzvergabe durch ein Campus-
Management-System technisch unterstützt werden, müssen überdies frühzeitig Vorklärungen mit den dafür 
verantwortlichen Personen getroffen werden.  

Prüfungs- und Studienverwaltung 

Hochschulen arbeiten bei der Modul- und Prüfungsanmeldung und  der Verbuchung von Noten mit unter-
schiedlichen Verfahren und verschiedenen technischen Unterstützungen, weshalb in der Einführungsphase 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Einzelbearbeitung der betreffenden Fälle erfolgen muss. Dieser Umstand 
kann zunächst durchaus in einen Betreuungsvorteil gewandelt werden, indem klare Ansprechpartner be-
nannt werden, die bei auftretenden Fragen und organisatorischen Problemen helfen und eine individuelle 
Beratung der Teilnehmer sicherstellen. Auf längere Sicht und bei hohen Teilnehmerzahlen sollte allerdings 
eine Integration in die (technisch unterstützten) Routineverfahren der Hochschulen gewährleistet werden.  

Bei der Übertragung persönlicher Daten zwischen den Hochschulen müssen zudem datenschutzrechtliche 
Bestimmungen beachtet werden. 

Kapazitäten 

Überlegungen zur Sicherstellung des Lehrangebots müssen in die Erarbeitung der Kooperation mit einbezo-
gen werden. Dabei ist zu klären, welche Teilnehmerzahlen kapazitär bewältigt werden können und mit wel-
chen Lösungen bei höherer Nachfrage reagiert werden kann. Gegebenenfalls sind Kapazitätsbegrenzungen 
für bestimmte Module, beispielweise bei Laborpraktika, festzulegen.  

Kooperationsvereinbarung 

Die Kooperationsvereinbarung schafft einen verbindlichen Rahmen für die Zusammenarbeit der Hochschu-
len im Bereich von Studium und Lehre. Sie informiert darüber, welche Module innerhalb der Kooperation 
wählbar sind und in welchen Studiengängen die darin erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen aner-
kannt werden.  
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Der weitere Regelungsbedarf ist abhängig von der Art des gemeinsamen Vorhabens, es empfiehlt sich aber, 
zu folgenden Punkten Bestimmungen aufzunehmen: 
- Ziele der Kooperation 
- Verpflichtungen der Partnerinstitutionen 
- Status der Studierenden, ggf. Zulassungsvoraussetzungen 
- zugesicherte Teilnehmerplätze / Kapazitätsbegrenzungen 
- Module 
- Laufzeit 
- Verfahren bei Änderungen, Ergänzungen 
- Datenaustausch/Datenschutz  

Da oftmals erst bei der Erstellung einer Kooperationsvereinbarung die hochschulrechtlichen Rahmenbedin-
gungen deutlich werden, welche die inhaltliche Gestaltung der Kooperation beeinflussen können, sollte 
frühzeitig mit der Erarbeitung begonnen werden.    

Beteiligte und Vorgehen 

In der Planungsphase ist eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure einzubinden. Hier sollte die Erfahrungen 
und Beratung der Verantwortlichen aus den Bereichen des Studierenden-Service und der Studien- und Prü-
fungsämter in Anspruch genommen und die Rechtsämter  der Hochschulen einbezogen werden. 

4 Erprobung/Konzeptumsetzung 
Werbung und Information 

Um die Zielgruppe der kooperativen Module zu erreichen, sollte rechtzeitig vor dem Anmeldezeitraum auf 
geeignete Weise auf das kooperative Angebot aufmerksam gemacht werden. Das kann zum Teil traditionell-
papierhaft über Flyer, Broschüren, Poster geschehen, sollte aber auch über Online-Kanäle erfolgen, um eine 
entsprechende Reichweite zu erzeugen.  

Im Rahmen der Modulkooperation haben sich auch Dozentenvorträge in Lehrveranstaltungen der kooperie-
renden Hochschulen als anschauliche Informationsinstrumente bewährt. Die kooperativen Module sollten 
zusätzlich in das reguläre Informationsangebot der beteiligten Hochschulen integriert werden (Stundenplä-
ne, Online-Studienverwaltung, Modulhandbücher, Studiengangsdarstellungen auf Homepages und Flyern, 
Self-Assessments, Studienberatung,…).  

Betreuung der Studierenden in der Pilotphase 

In der Erprobungsphase, in der sich noch keine Ablaufroutinen ausgebildet haben und Erfahrungen mit dem 
Lehrkonzept fehlen, kommt der Betreuung der Studierenden besondere Bedeutung zu. Dabei kann mit stu-
dentischen Tutoren oder Mentoren gearbeitet werden, die Lernprozesse unterstützen und bei fachlichen 
oder organisatorischen Fragen ansprechbar sind. Darüber hinaus sollte durch regelmäßige Feedback-Runden 
ein enger Austausch mit den Studierenden gesucht werden, um Optimierungsmöglichkeiten erkennen und 
zeitnah auf Probleme reagieren zu können. 

Evaluation der Erprobungsphase und Ableitung von Verbesserungen 

Die Qualitätssicherung für die Lehrkooperation erstreckt sich auf drei Schwerpunktbereiche und umfasst 

1. die Inhalte und Lehrformen des Lehrkonzepts   
2. die Studienorganisation und Abstimmung zwischen den Hochschulen 
3. die Information, Beratung und Betreuung der Studierenden. 

Zu diesen Qualitätsaspekten sollten befragungsbasiert oder mit anderen Formen der Feedbackgewinnung 
Informationen erhoben werden, auf deren Grundlage eine eingehende Bestandsaufnahme vorgenommen 
werden kann. In die bilanzierende Bewertung der Erprobungsphase sollten Lehrende, Studierende, Koordi-
nationsverantwortliche und Studienberater eingebunden sein, um inhaltliche sowie organisatorische Stärken 
und Schwächen benennen und Folgemaßnahmen vorbereiten zu können. 
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